
HH-Jahr:2019 Produkt:511500 Produktbezeichnung: Laga 2019 - Altes Empfangsgebäude 2. BA
nutzungsspezifi scher Ausbau - nicht zuwendungsfähige Kosten

Konto*: 096140. 785100 Kontobezeichnu für Hochbaumaßnahmen
lnvestitionsnummer und 51 r 5000008/1 0

Stadtven¡valtun g WittstocUDosse
Amt:Bauamt

Datum: 30.10.2019

Antraq auf Zustimmunq zu: einer überlaußerplanmäßigen Aufwendunq/Auszahlunq

ang€ben!

Ansatz 100.000,00 €

+ Haushaltsrest aus Vorjahr HV 172.423,80€

+ Sollübertrag (Unechte Deckung) UD €

+ Sollübertrag (Echte Deckung) ED -86.800,00 €

+ Üpl./apl. Bewilligung UA €

- Deckung für Üpl./apl. UA €

- Spene SP €

Gesamtermächtigung 185.623,80 €

Angeordnet 5.829,09 €

Vormerkungen €

- Noch bestehender Bedarf 238.394,71€.

V onussichtlicher Gesamtbed a¡f 2U.223,80€

= benötigte Mehrauñrendung/-auszahlung 58.600,00 €

beantragt werden 58.600,00 €

Beqründunq:
Gemäß des bestätigten Haushaltsplanes / Finanzplanes 2018/2019 sollte das Bauvorhaben "Gesundheits-,Mobilitäts- und
Servicezentrum Bahnhof WittstocUDosse'1. BA / 2. BA im Zeitraum 2018 - 2020 durchgeführt werden.
Auf der Grundlage eines aktualisierten Bauablaufplanes wird das lnvestitionsvorhaben im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen und
dem Nutzer übergeben. Bezug nehmend auf die modifizierte baufachliche Stellungnahme des Brandenburgischen Landesamtes für
Liegenschaften und Bauen ( BLB ) vom 1 3.09.2018 ist somit zur Deckung der Gesamtkosten /2. Bauabschnitt / lnvestitionsposition
10 /nicht zuwendungsfähige Kosten (rentierlicher Anteil) ein zusäÞlicher Finanzbedarf in Höhe von 58.600,00 € für das
Haushaltsjahr 2019 erforderlich. Das Bauvorhaben wird gefördert im Rahmen des Bund-Länderprogrammes Stadtumbau Ost
Teilprogramm Sanierung, Sicherung, En¡¡erb.

Deckung durch:

Produktkonto* lnvest.-Nr./

lnvest.-Pos.
Bezeichnung Betrag

611100.402100 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen / Gemeindeanteil
an der EKSI.

58.600,00 €

Es wird gebeten, die Zustimmung herbeizuf[ihren.

aus lnwsliüoæn das Finãnzlonto ilgeb€n!

ä;#K
rechnerisch richtig

?
nungsbefugte/r Anordnungsbefugte/r

für Deckung des Faclyntes

Die Zustimmung zu über-/außerplanmäßigen Auñrvendungen/Auszahlungen wird nach g 70 BbgKVerf erteilt:

Kämmerin

gebucht am:

Genehmþung/Kenntnisnahme durch die Stadtverordnetenversammlung am:
Vdlag€nlo.fphxqrtiinr4 u€drd'OUIED*SP doc


